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Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I S.
286), hat die Gemeindevertretung der Gemernde Niederfinow in ihrer
Sitzung am 08.03.2012 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name der Gemeinde (§ 9 BbgKverf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen ,,Niederfinow“,
(2) Sie hat die Rechtsstellung erner amtsangehörigen Gemeinde und ge-

hört dem Amt Britz-Chorin-Oderberg an

§ 2
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 1 BbgKVerD, Bürgerbegehren und Bürger-
entscheiden (§ 15 BbgKverf) beteiligt die Gemeinde ihre betroffe-
nen Einwohner in wichtigen Gemeindeangelegenheiten förmlich
mit folgenden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden der Gemeindevertretung
2. Einwohnerversammlungen
Die Einzelheiten der unter Nr. 1 und Nr. 2 genannten Formen der Ein-
wohnerbeteiligung werden in den nachfolgenden Absätzen näher ge-
regelt.

(2) ln öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind alle Personen,
die in der Gemeinde ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben (Einwohner), berechtigt, kurze mündliche Fragen zu
Beratungsgegenständen dieser Sitzung oder anderen Gemeindean-
gelegenheiten an die Gemeindevertretung oder den Amtsdirektor zu
stellen sowie Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten (Einwohn-
erfragestunde). Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht über-
schreiten. Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unter-
schiedlichen Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen sollen drei
Minuten nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sitzung münd-
lich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort zugelassen.

(3) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erör-
tert werden. Zu diesem Zweck können Einwohnerversammlungen für
das Gebiet oder Teile des Gebietes der Gemeinde durchgeführt wer-
den.
Der Amtsdirektor beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des
Gebietes, auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, die Ein-
wohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Einwohner-
versammlung entsprechend den Vorschriften für die Bekanntmachung
der Sitzung der Gemeindevertretung. Der Amtsdirektor oder eine
von diesem beauftragte Person leitet die Einwohnerversammlung.
Alle Personen, die in der Gemeinde bzw. in dem begrenzten Gebiet
ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, haben
in der Einwohnerversammlung Rede- und Stimmrecht. Über die
Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nie-
derschrift ist vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen und dem Amts-
direktor und der Gemeindevertretung zuzuleiten.

(4) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohner-
versammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss schriftlich einge-
reicht werden und die zu erörternde Gemeindeangelegenheit be-
zeichnen. Der Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, die inner-
halb der letzten zwölf Monate nicht bereits Gegenstand einer
Einwohnerversammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwoh-
ner. Der Antrag muss von mindestens fünf vom Hundert der Einwoh-
ner der Gemeinde unterschrieben sein.

(5) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die
die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt.

§ 3
Gleichberechtigung von Frau und Mann (§ 18 BbgKVerf)

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröffentli-
chungen der Gemeinde Funktionsbezeichnungen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, so gilt die jeweilige Bezeichnung
auch für das andere Geschlecht.

Hauptsatzung der Gemeinde Niederfinow

§ 4
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer

Tätigkeit (§ 3 Abs. 3 BbgKVerf)
(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem Vorsit-

zenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wochen nach
der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehungs-
weise im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annahme der
Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere vergütete
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit dies für die Ausübung
des Mandates von Bedeutung sein kann. Anzugeben sind:
1. Der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitgebers beziehungswei-

se Dienstherrn und der Art der Beschäftigung oder Tätigkeit. Bei
mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit
anzugeben.

2. Jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleicharti-
gen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeits-
schwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist dem
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wochen
nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.

§ 5
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKverf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung wer-
den spätestens 7 Tage vor der Sitzung nach § 9 Abs. 6 dieser Haupt-
satzung öffentlich bekannt gemacht.

(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sind öf-
fentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Be-
lange des öffentlichen Wohls oder berechtigte lnteressen Einzelner es
erfordern.

§ 6
Hauptausschuss (§ 49 BbgKVerf)

ln der Gemeinde Niederfinow wird ein Hauptausschuss gebildet.

§ 7
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Satzungen und andere ortsrechtliche Vorschriften werden, soweit kei-

ne sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, im ,,Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-
Oderberg“ in ihrem vollen Wortlaut bekannt gemacht.

(3) ln der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf eine aufsichts-
behördliche Genehmigung unter Angabe der genehmigenden Behör-
de und des Datums hinzuweisen.

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung
oder eines sonstigen Schriftstücks, so kann die öffentliche Bekannt-
machung dieser Teile in der Form des Absatz 2 dadurch ersetzt wer-
den, dass sie im Dienstgebäude des Amtes Britz-Chorin-Oderberg,
Eisenwerkstr. 11, 16230 Britz, zu jedermanns Einsicht während der
öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung).
Die Ersatzbekanntmachung wird vom Amtsdirektor angeordnet. Die
Anordnung muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der Aus-
legung enthalten und ist zusammen mit der Satzung nach Absatz 2 zu
veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage.
Beginn und Ende der Auslegung sind bekannt zu machen.

(5) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen werden in den gemeinsamen
Bekanntmachungskästen der Gemeinde Niederfinow und des Am-
tes Britz-Chorin-Oderberg ausgehangen.
Der Bekanntmachungskasten befindet sich an der Choriner Str. 1 in
Niederfinow.

(6) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse gemäß GO § 36
Abs. 4 und von Einwohnerversammlungen durch Aushang in den im
Absatz 5 genannten Bekanntmachungskästen in Niederfinow bekannt
gegeben. Die Aushangfrist beträgt 7 Tage. Hierbei werden der Tag des
Anschlags und der Abnahme nicht mitgerechnet.
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Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag, der Tag der Abnahme nach
der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die Unterschrift
des jeweiligen Bediensteten zu vermerken.

(7) lst eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens-
oder Formvorschriften zustande gekommen, so ist diese Verletzung ge-
mäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift
und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung verletzt
worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen
Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntma-
chung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tat-
sächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich
Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. Dies gilt entspre-
chend für den Flächennutzungsplan und für Verordnungen der Ge-
meinde (§ 3 Abs. und 6 BbgKVerf).

§ 8
lnkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 16.02.2009 außer Kraft.

(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig oder unwirk-
sam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht be-
rühren.

Britz, den 09.03.2012

Ulrich Hehenkamp
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Niederfinow, beschlossen in der öffentlichen Sitzung am 08.03.2012, wird im Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Ausgabe 12/2012, am 21.12.2012, öffentlich bekannt gemacht.

Britz, 04.12.2012

Hehenkamp
Amtsdirektor

Haushaltssatzung
der Gemeinde Niederfinow für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
wird nach Beschluss-Nr. NI-15/2012 der Gemeindevertretung
Niederfinow vom 24.05.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 1.042.300,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf 1.022.900,00 EUR

außerordentliche Erträge auf 0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 992.600,00 EUR
Auszahlungen auf 977.400,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfal-
len auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 947.300,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 893.600,00 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 45.300,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 53.600,00 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 30.200,00 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von
Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.
Der Kassenkreditrahmen wird auf 150.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Investitionen und Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen im Haus-
haltsjahr 2012 wird auf 0 Euro begrenzt.

§ 4
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 250  v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 300  v.H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen
werden, wird auf 5.000 EUR festgelegt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab
der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanz-
haushalt einzeln darzustellen sind, wird auf  5.000,00 Euro festge-
setzt.
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3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meindevertretung bedürfen, wird auf 5.000,00 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist,
werden bei:

a) Der Entstehung eines Fehlbetrages auf  50.000 Euro und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-
wendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 Euro

festgesetzt.

Britz, 18.06.2012

Ulrich Hehenkamp
Amtsdirektor

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Ost,
Nebensitz Eberswalde, hat für das oben genannte Bauvorhaben die
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach § 17 FStrG1, § 73
VwVfG2 und § 1 VwVfGBbg3 beantragt. Für das Bauvorhaben einschließ-
lich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
werden Grundstücke im Landkreis Barnim, Stadt Oderberg, in den Ge-
markungen Oderberg und Neuendorf beansprucht. Der Plan (Zeichnun-
gen, Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterlagen über
die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit vom

07. Januar 2013 bis 06. Februar 2013

während der Dienststunden

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten im
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, Zimmer
1.16 im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung zur allge-
meinen Einsichtsnahme aus.

05.12.2012

Bekanntmachung
 über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung
für die B 158 Brücke über die Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) in Oderberg

einschließlich Rampenbereiche
Abschnitt 011, km 0,015 bis km 0,280; Bau-km 0+030 bis Bau-km 0+193

Die Planunterlagen werden ab dem 07. Januar 2013 auch im
Internet veröffentlicht unter www.lbv.brandenburg.de {Unter-
verzeichnis Aufgaben –> Planfeststellung –> Auswahl laufender
Anhörungsverfahren...).

Hinweise:
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden,

kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung,
das ist bis zum   20. Februar 2013   beim Landesamt für Bauen und
Verkehr, Dezernat 11 –  Anhörungsbehörde, Lindenallee 51, 15366
Hoppegarten (Telefon: 03342 4266-1135, Fax: 03342 4266-7603
oder 03342 4266-7601) oder beim Amt Britz-Chorin-Oderberg,
Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, Einwendungen gegen den Plan
schriftlich oder zur Niederschrift zum Aktenzeichen 1136-AHB-
697.12 erheben. Die Einwendungen müssen den geltend gemach-
ten Belang und das Maß ihrer Beeinträchtigungen erkennen las-
sen. Ebenfalls bis zum vorstehend genannten Termin können sich
die nach § 63 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG4)
oder nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 Abs.
2 BNatSchG anerkannten Vereine sowie sonstige Vereinigungen,
soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach in an-
deren gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen
in Umweltschutzangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-
kannt sind (Vereinigungen), zu dem Plan Stellung nehmen. Mit
Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 17a Nr. 7
FStrG in Verbindung mit § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG).

Bekanntmachungsanordnung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Niederfinow für das Jahr 2012 vom
24.05.2012 wird hiermit durch den Amtsdirektor des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg  im Amtsblatt des Amtes Britz-Chorin-Oderberg Nr. 12/2012
vom 21.12.2012 öffentlich bekannt gemacht.

Jeder  kann während der Öffnungszeiten der Amtsverwaltung des Amtes
Britz-Chorin-Oderberg in 16230 Britz, Eisenwerkstraße 11, (Fachdienst

Finanzen, Zimmer 2.20 und 2.21) Einsicht in die Haushaltssatzung  und
ihre Anlagen nehmen.

Britz, 10.12.2012

Ulrich Hehenkamp
Amtsdirektor
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2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen.
Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert,
der zu gegebener Zeit noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Der
Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen
der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Teilnahme an
dem Erörterungstermin ist den Beteiligten freigestellt, Die Vertretung
durch einen Bevollmächtigten   ist  möglich. Die Bevollmächtigung ist
durch   eine   schriftliche  Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungs-
behörde zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines  Beteiligten in
dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

4. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreter-
bestellung entstehen, werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden  nicht in dem  Erörterungs-
termin, sondern  in einem gesonderten Entschädigungsverfahren be-
handelt.

6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens   durch   die Planfeststellungsbehörde   (Ministerium   für
Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, Henning-
von-Tresckow-Str. 2-8, 14467 Potsdam) entschieden. Die Zustel-
lung der Entscheidung (PlanfeststellungsbeschIuss)  an die Einwender
kann durch  öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Die  Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 gelten für die  Anhörung der Öffentlich-
keit  zu  den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9  Abs. 1
des Gesetzes über  die Umweltverträglichkeitsprüfung5 entsprechend.

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen
nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbau-
last ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a
Abs. 6 FStrG).

gez. Ulrich Hehenkamp
Amtsdirektor

1 FStrG – Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Juni 2007 (BGBI I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6  des Gesetzes
vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585)

2 VwVfG – Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2003 (BGBI, I S. 102, zuletzt geändert durch Artikel 2  Absatz 1
des Gesetzes vom 14 August 2009 (BGBI. I S. 2827)

3 VwVfGBbg – Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg in der
Fassung der Bekanntmachung vom 07. Juli 2009 (GVBI I/09 [Nr. 12], S. 262, 264)

4 BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBI. I S.
2557)

5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI I S. 94), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBI I S. 1986)

Im Flurbereinigungsverfahren Brodowin finden gemäß § 59
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) der Termin zur Bekanntgabe des
Flurbereinigungsplanes und der Anhörungstermin statt.

1. Bekanntgabe (Offenlegungstermin)Der Flurbereinigungsplan  liegt
zur Erläuterung und zur Einsichtnahme für die Beteiligten und Neben-
beteiligten  im Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung, Ber-
liner Straße 8 in 16278 Angermünde in folgendem Zeitraum aus:
vom 07.01. bis 11.01.2013
zu den Dienstzeiten (Montag-Donnerstag von 8:00- 15:30 Uhr,
Freitag 8:00 -  14:00 Uhr )

2. Anhörungstermin
Die Anhörung der Beteiligten  zu den jeweiligen Ordnungsnummern
(ONrn.) erfolgt  mit Ausnahmen der  am 23.01.2013 gesondert
geladenen Teilnehmer an diesen Tagen:

ONrn.

40/00 bis 193/00, 385/00, 428/00, 429/00, 445/00, 446/00, 448/
00  461/00, 466/00, 475/00  492/00  , 1000/00
am 15.01.2013 von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 13:00 bis 15:00 Uhr

201/00 bis  384/03, 386/03 bis 399/01
am 16.01.2013 von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 13:00 bis 18:00 Uhr

400/02 bis 444/02, 449/01 bis 460/02, 463/03,  465/00, 467/03
bis  491/00, 493/03 bis 503/03
am 17.01.2013 von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 13:00 bis 18:00 Uhr

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung zum Anhörungstermin

Die Teilnehmer mit den Ordnungsnummern

226/00, 240/03, 281/03, 284/01, 335/01, 350/01 354/02, 355/
00, 365/00, 378/03, 387/02, 394/01, 402/01, 409/03, 414/00,
418/01, 425/03, 434/02, 447/02, 464/01, 486/03, 487/01, 490/
01, 498/06, 499/06
werden gesondert am 23.01.2013 von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von
13:00 bis 18:00 Uhr   geladen.

Der Anhörungstermin findet  jeweils im Landgasthaus Schwarzer Ad-
ler,  Brodowiner Dorfstraße 80 in 16230 Chorin OT Brodowin statt.

Die Anhörung der Nebenbeteiligten  über den bekannt gegebenen
Flurbereinigungsplan erfolgt am   29.01.2011 von 8:00 bis 12:00 Uhr
sowie von 13:00 bis 15:30 Uhr in der Niederlassung des Verbandes für
Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg (vlf), Berliner Straße
8, 16278 Angermünde

Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan können zur Vermeidung
des Ausschlusses nur im  Anhörungstermin vorgebracht werden. Ver-
säumt ein Beteiligter oder Nebenbeteiligter  den Termin oder erklärt er
sich nicht bis zum Schluss des Termins über den Verhandlungs-
gegenstand, so wird angenommen, dass er mit dem Ergebnis der Ver-
handlung einverstanden ist. Vorher oder später eingelegte Widersprü-
che sowie zugesandte Widersprüche können nicht berücksichtigt wer-
den.

Beteiligte und Nebenbeteiligte , die keinen Widerspruch erheben wol-
len, brauchen zum Anhörungstermin nicht zu erscheinen.
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Wer an der Wahrnehmung des Termins verhindert ist, kann sich
durch einen Bevollmächtigten  vertreten lassen. Der Bevollmäch-
tigte hat dem Verhandlungsleiter im Anhörungstermin eine  schrift-
liche Vollmacht vorzulegen. Die Unterschrift des Vollmachtgebers
muss öffentlich oder amtlich beglaubigt sein. Bereits in der vorge-
schriebenen Form abgegebene Vollmachten haben auch für  diesen
Termin Gültigkeit.

Brodowin  den  26.11. 2012

gez. Motsch
Vorstandsvorsitzende
Teilnehmergemeinschaft
des Lands- und Dorfentwicklungsverfahrens Brodowin

Bekanntmachung des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft
und Flurneuordnung – Landentwicklung und Flurneuordnung

2. Änderungsbeschluss

Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung hat beschlossen:

Das mit Anordnungsbeschluss vom 26.09.2007 und dem 1. Änderungsbeschluss vom 11.02.2011 festgestellte Gebiet des

Bodenordnungsverfahrens Schönermark
Verfahrens-Nr. 3-004-Q

wird gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG1 sowie in Verbindung mit dem BbgLEG2 wie
folgt geändert:

1.  Verfahrensgebiet

1.1 Hinzuziehung von Flurstücken
Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke hinzu-
gezogen und auch insoweit die Bodenordnung angeordnet:

Land Brandenburg
Landkreis Uckermark

Gemeinde Angermünde
Gemarkung Frauenhagen
Flur 2
Flurstück(e) 321 und 324

Die Flächengröße der zugezogenen Flurstücke beträgt lt. Liegenschafts-
kataster insgesamt 4,0117 ha.

Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von ca. 1.106 ha.

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage 1 beigefügten Gebietskarte im
Maßstab  1: 30.000 dargestellt. Die hinzugezogenen Flurstücke sind auf
dieser Karte blau gekennzeichnet.

2. Bekanntmachung und Auslage

Der entscheidende Teil des Änderungsbeschlusses wird in den Flurbereini-
gungsgemeinden und den daran angrenzenden Gemeinden öffentlich be-
kannt gemacht.

Der Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten zwei Wochen lang nach der Bekanntmachung im

Amt Oder – Welse, Gutshof 1 in 16278 Pinnow
 und in der
Stadt Angermünde, Markt 24 in 16278 Angermünde

sowie in den angrenzenden Gemeinden bzw. Amtsverwaltungen

Stadt Schwedt, Lindenallee 25 – 29, 16303 Schwedt/Oder,
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz,
Amt Gramzow,  Poststraße 25, 17291 Gramzow,
Amt Gerswalde, Dorfmitte 14 a, 17268 Gerswalde,

Amt Joachimsthal (Schorfheide), Joachimsplatz 1 – 3,
16247 Joachimsthal

jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte
im

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Prenzlau (Zimmer 1.01)
Grabowstraße 33
17291 Prenzlau

aus.

3. Beteiligte

An dem Bodenordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:

– als Teilnehmer

die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstü-
cke, die den  Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie
die Inhaber von  selbständigem Gebäudeeigentum.

– als Nebenbeteiligte

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom
Bodenordnungsverfahren betroffen werden,

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemein-
schaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG)
oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Bodenordnungs-
gebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm
beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsgebiet gehörenden
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persön-
lichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum
Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG),
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f) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grund-
stücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungs-
kosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder die zur Er-
richtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Bodenordnungsgebietes
mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

4. Teilnehmergemeinschaft

Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke, die den Eigentümern gleich-
stehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem
Gebäudeeigentum auf den zugezogenen Flurstücken werden Mitglieder
der Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Schönermark.

5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung
am Bodenordnungsverfahren berechtigen, sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung die-
ses Beschlusses beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Prenzlau
Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte,
die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die
Nutzung von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende
sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nachzuwei-
sen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu
beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde die bisherigen
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs.2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist hinsichtlich
der zugezogenen Flurstücke von der Bekanntgabe des Beschlusses an bis
zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes in folgenden Fällen die
Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Bodenordnungsgebiet ge-
ändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören,

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und
ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden sollen,

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzel-
ne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die
Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle
Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge nicht beeinträchtigt werden,

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im
Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die  obere
Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG
wieder herstellen lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so
muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.

Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen wor-
den, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige,
der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach Anwei-
sungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu
bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c) und d) die-
ses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbu-
ße bis zu 1.000,00 € für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG,
§§ 1 und 17 des OWiG3). Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbu-
ße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände
eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154
Abs. 3 FlurbG).

Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungs-
beschluss verfügten Einschränkungen des Grundbesitzes aufgehoben.

7. Finanzierung des Verfahrens

Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land Brandenburg.

Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teilnehmer-
gemeinschaft.

9. Gründe

Ausgelegt gemäß Ziffer 2 dieses Änderungsbeschlusses.

10. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Wider-
spruch erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem ersten  Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung des  Beschlusses. Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Prenzlau
Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Prenzlau, den 12.11.2012

Im Auftrag
gez. Benthin                                      Dienstsiegel
Regionalteamleiter

Anlage
Gebietskarte – ausgelegt gemäß Ziffer 2 dieses Änderungsbeschlusses

1 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl.
I S. 546) zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I
S. 2794)

2 Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29.06.2004 (GVBl. Bbg I Nr. 14
S. 298)

3 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.02.1987 (BGBl. I S. 602) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2353)
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Gemäß Pkt.14.7 der Satzung der Teilnehmergemeinschaft des Unter-
nehmensflurbereinigungsverfahrens Unteres 0dertal ist eine Ergebnis-
niederschrift der Teilnehmerversammlung öffentlich bekannt  zu machen.

Die 8.  Teilnehmerversammlung fand zu den Verfahrensteilgebieten Süd 2
und den Ortslageverfahren am07.11.2012 in Lüdersdorf in der
Gaststätte,,Zum Farmer“ statt.

Gegenstand der Versammlung war:
1. Rechenschaftslegung des Vorstandes
2. Stand der Bearbeitung und bevorstehende Arbeitsschritte der UFB

Unteres Odertal
3. Finanzierung (Haushalt derTeilnehmergemeinschaft)
4. Diskussion

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Niederschrift zur 8. Teilnehmerversammlung am 07.11.2012
Unternehmensflurbereinigung Unteres Odertal, Verfahrensteilgebiet Süd 2

und Ortslageverfahren Gellmersdorf, Crussow, Neuhof und Stolpe

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Die Ergebnisniederschrift liegt in den nachfolgend genannten Ämtern
ab Erscheinungstermin des Amtsblattes (Dezember 2012) für einen
Monat zur Einsichtnahme aus.

Stadtverwaltung Angermünde Amt Britz-Chorin-Oderberg
Am Markt 1 Eisenwerkstraße 11
16278 Angermünde 16230 Britz

Im Auftrag
Bartholomäus


